
Beschl.-Nr. 2 

STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Verkehrssenats vom 21.05.2014 

Betreff: 	 Stadtgebiet; 
hier: 
a) Zurverfügungstellung des Parkplatzes hinter dem Landesamt für Finanzen für die 
Öffentlichkeit 
b) Erhebung, Sicherung und Veröffentlichung aller vorhandenen Parkplätze 
- Dringlichkeitsantrag der Fraktion landshuter mitte vom 27.11.2013, Nr. 1246 
- Antrag der Frau Stadträtin Ingeborg Pongratz sowie der Herren Stadträte Ludwig 
Zellner, Wilhelm Hess, Helmut Radlmeier und Rudolf Schnur, eingegangen am 
11.12.2013, Nr. 1252 

Referent: 	 Ud. Rechtsdirektor Hohn 

Von den 	 10 Mitgliedern waren 1 0 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

beschlossen:
mit 10 gegen 0 Stimmen 

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen. 

2. 	 Die in der Vergangenheit praktizierte veranstaltungsbezogene Bereitstellung des 
Parkplatzes hinter dem Landesamt für Finanzen wird insbesondere im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Sauberkeit sowie der Haftungs
verpflichtungen für ausreichend erachtet. 

3. 	 Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Regionalvertretung der Immobilien Freistaat 
Bayern die zusätzliche Bereitstellung des Parkplatzes der Finanzbehörden an den 
Adventswochenenden unter Berücksichtigung einer eventuellen Bewirtschaftung der 
Parkflächen durch das Landshuter Netzwerk abzuklären. 
Eine Bereitstellung des Parkplatzes der Finanzbehörden an allen Wochenenden des 
Jahres ist anzustreben. 



4. 	 Auf Grund der bereits gegebenen Veröffentlichung der in der Innenstadt zur Verfügung 
stehenden Parkflächen über die Homepage des Amtes für Marketing & Tourismus, der 
eigens hierfür erstellten Flyer und zusätzlichen Pressemitteilungen werden keine 
weiteren Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit für erforderlich erachtet. 

Landshut, den 21.05.2014 
STADTLANDSHUT 
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